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Gemeinderat  Binningen  Geschäft Nr.  37 B 
 Legislatur 2009 - 2012 

Bericht an den Einwohnerrat 
 
vom 13.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 

Totalrevision des Reglements über die Organisation im Katastrophenfall und die Ein-

setzung eines Gemeindeführungsstabs (GFS) in der Ge meinde Binningen 

Kurzinfo: 
 
Das GFS-Reglement wurde vom Einwohnerrat in zwei Lesungen behandelt und 
verabschiedet. Vorgängig wurde der Entwurf der beim Kanton zuständigen Stelle, 
dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) zur Vorprüfung eingereicht. Die 
aus der Vorprüfung des AMB resultierenden Anpassungsvorschläge flossen in den 
Entwurf ein. Der Reglementsentwurf wurde dem Gemeinderat und dem Einwohner-
rat also erst nach der Prüfung durch das AMB unterbreitet.  
 
Nach der Gutheissung des Reglements durch den Einwohnerrat wurde dieses zur 
definitiven Genehmigung, welche aufgrund der erfolgten Vorprüfung normalerweise 
eine reine Formsache darstellt, erneut an das AMB geschickt. Dort stellte sich her-
aus, dass intern die falsche Stelle die Vorprüfung vornahm und deshalb noch weite-
re Anpassungen nötig sind. Diese Änderungen sind nun in der dritten Version des 
Reglements eingeflossen. Das neue GFS-Reglement wird deshalb nochmals dem 
Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Die Änderungen sind der beiliegenden Synopse zu entnehmen. Es handelt sich bis 
auf die Entschädigungsfrage um formale Anpassungen. 
 
 

Antrag:  Der Totalrevision des Reglements über die Organisation im Katastrophenfall und 
die Einsetzung eines Gemeindeführungsstabs in der Gemeinde Binningen wird 
zugestimmt. 

 
 
 
 

GEMEINDERAT  BINNINGEN 
Präsident: Verwalter: 

Charles Simon Olivier Kungler 
 



 

Leistungsauftrag 6 Öffentliche Sicherheit / Produkt: 6.01 Gemeindführungsstab 
Zuständig: Gemeinderat B. Gehrig / Abteilungsleiter S. Hangartner Seite 2 
GFS_Reglement-3.doc 

Folgende Änderungen sind auf Wunsch des Kantons hin nachträglich erfolgt: 
 
Paragraph / Bemerkung bisherige Regelung Änderung durch das AMB 
§ 8 Abs. 2 lit. d 
 
Bemerkung: 
Änderung 1:1 übernommen 

Mit der Erklärung des Katastro-
phenzustands oder - raums sind 
folgende ausserordentliche Be-
fugnisse verbunden:  
 

Inanspruchnahme von privaten 
Sachen (Requisitionen)  

Requisitionen (in Klammern) 
streichen  

§ 10 Abs. 2 lit. j  
 
Bemerkung: 
Änderung 1:1 übernommen 

Er nimmt insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: Sicherstellung 
der Kontakte zu den übergeord-
neten Stellen, insbesondere zur 
kantonalen Einsatzleitung. 

Er nimmt insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: Sicherstellung 
der Kontakte zu den übergeord-
neten Stellen, insbesondere zum 
kantonalen Schadenplatzkom-
mando und zum kantonalen 
Krisenstab.  

§ 10 Abs. 2 lit. k 
 
Bemerkung: 
Änderung 1:1 übernommen 

Er nimmt insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: Information der 
Bevölkerung und Medien. 

Er nimmt insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: Information der 
Bevölkerung und Medien gemäss 
Vorgaben des Gemeinderats.  

§ 12 
 
Bemerkung: 
Änderung 1:1 übernommen 

Dem GFS stehen folgende opera-
tive Mittel zur Verfügung: 
a) Gemeindeverwaltung (Personal 
und Material) 
b) Feuerwehr 
c) Zivilschutzorganisation 
d) Samariterverein 
e) Gemeindewerke 

Dem GFS stehen folgende opera-
tive Mittel zur Verfügung: 
a) Gemeindeverwaltung (Personal 
und Material) 
b) Orts feuerwehr 
c) Zivilschutzkompanie 
d) Samariterverein 
e) Gemeindewerke 
f) für die jeweilige Ereignisbe-
wältigung benötigte Dritte 
g) vom KKS für die jeweilige 
Ereignisbewältigung zugewie-
sene Leistungserbringer 

§ 14§  
 
Bemerkung: 
 
Änderung nicht übernommen 
 
Zur besseren Unterscheidbarkeit 
und Verständlichkeit der Begriffe 
Weiter- bzw. Fortbildung wurden 
anlässlich der Lesung im Einwoh-
nerrat die konkreten Tätigkei-
ten/Zielsetzungen von Kanton 
bzw. Gemeinde ergänzt. Der Kan-
ton findet diese Ergänzung unnö-
tig. Da es sich hier um ein forma-
les Detail handelt, wird vorge-
schlagen, die vom Einwohnerrat 
gewünschte Variante (mit Er-
läuterung) zu belassen . 
 

1 Der Kanton ist zuständig für die 
Grundausbildung und Weiterbil-
dung (Spezialisten und Kader-
funktionen) der Führungsstäbe 
und für die Fortbildung der Ver-
antwortlichen in der Schaden-
platzorganisation. 
 
2 Die Gemeinden sind für die 
Fortbildung (Erhalten des Wis-
sens und Sicherstellung der 
Einsatzbereitschaft) ihrer Füh-
rungsstäbe gemäss den Richtli-
nien des Kantons zuständig. 

1 Der Kanton ist zuständig für 
die Aus- uns Weiterbildung der 
Führungsstäbe und der Ver-
antwortlichen in der Schaden-
platzorganisation 
 
 
2 Die Gemeinden sind für die 
Fortbildung ihrer Führungsstä-
be gemäss den Richtlinien des 
Kantons zuständig.  

§ 16 Abs 1. 
 
Bemerkung: 
Ergänzung 1:1 übernommen 

 1 Die Gemeinden tragen im Be-
völkerungsschutz die Kosten 
für: 
g) die ärztlichen Beurteilungen.  
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Paragraph / Bemerkung bisherige Regelung Änderung durch das AMB 
§ 17  
 
Bemerkungen: 
§ 17 ersatzlos gestrichen 
 

Der Begriff "Aktivdienst" wurde im 
alten Zivilschutzgesetz verwen-
det, findet heute mit dem neuen 
Bevölkerungsschutz und Zivil-
schutzgesetz keine Anwendung 
mehr. 

Ist der Zivilschutz zum aktiven 
Dienst aufgeboten, übernimmt er die 
Aufgaben im Umfang des geltenden 
Zivilschutzrechts. 

§ 17 soll ersatzlos gestrichen 
werden.  

§ 19 Abs. 2 
 
Bemerkungen: 
 
Die Entschädigung wird analog 
aller anderen Gemeinden im 
Kanton auf den im Bundesgesetz 
geregelten Umfang (Sold - in der 
Regel CHF 5.- pro Tag plus Ver-
pflegung - und EO) angepasst  
 
Die ursprünglich im neuen Reg-
lement vorgesehene Entschädi-
gungslösung geht gemäss 
Rechtsdienst des AMB über die 
vom Bundesgesetz vorgesehene 
Entschädigung hinaus und soll im 
Sinne der Rechtsgleichheit wie-
der gestrichen werden.  

2 Für Übungen des Gemeindefüh-
rungsstabs gemäss kommunalem 
Aufgebot wird den Zivilschutz-
angehörigen (ohne Kommandant/in 
ZSO und Stv.) eine Entschädigung 
von CHF 35.— pro Stunde ausge-
richtet. 
 
3 Für Ernstfälle gemäss kommuna-
lem oder kantonalem Aufgebot be-
stimmt sich die Entschädigung nach 
den offiziellen Ansätzen des Bundes 
über den Sold. Für Übungen wird 
den Angehörigen der ZSO eine 
Entschädigung von CHF 35.— pro 
Stunde ausgerichtet. 
 
4 Anstelle der in Abs. 2 genannten 
Vergütungen werden bei halb- oder 
ganztägigen Beanspruchungen im 
GFS Taggelder ausgerichtet: 
3 - 5 Std. 
über 5 Std. 
Bei Einsatz in der Nacht (20:00 - 
06:00 Uhr) sowie an Feiertagen und 
an Wochenenden (Sams-
tag/Sonntag) wird zusätzlich ein 
Zuschlag von 50 % entrichtet. 

2 Die Angehörigen des Zivil-
schutzes erhalten die gemäss 
Bundesgesetz vorgesehene 
Entschädigung (Sold und Er-
werbsersatz). 

 
 
 
 

 

Reglementsentwurf 


